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1. Wahl des Bürgermeisters der Stadt Datteln am 25.05.2014 

Feststellung der Stichwahl am 15.06.2014 
 
 
Der Wahlausschuss der Stadt Datteln hat in seiner Sitzung am 27.05.2014 das endgültige Ergebnis der 
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Datteln am 25.05.2014 festgestellt. 
 
Gemäß § 46 b in Verbindung mit § 35 Abs. 2 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande 
Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der zurzeit gültigen Fassung (SGV. NRW. 1112) gebe 
ich das Wahlergebnis vom 25.05.2014 wie folgt bekannt: 
 
 

 Bewerber/in  Name der Partei oder Wäh-
lergruppe 

Stimmen 

1. André Dora Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

6.600 

2. Dr. Jürgen Wutschka Christlich Demokratische Uni-
on Deutschlands 

5.013 

3. Hermann Stehr DIE LINKE 487 

4. Hartmud Ose Unabhängige-Bürger-Partei 439 

5. Peter Amsel Freie Demokratische Partei 389 

6. Hans-Joachim Habermann Piratenpartei NRW 283 

 
 
Nach § 46 c Abs. 1 und 2 des Kommunalwahlgesetzes ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen erhalten hat. Erhält keiner von mehreren Bewerbern mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men, findet eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern statt, die bei der ersten Wahl die höchsten 
Stimmenzahlen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Wahlleiter zu ziehende 
Los darüber, wer an der Stichwahl teilnimmt. 
 
Bei der Wahl am 25.05.2014 gab es insgesamt 13.211 gültige Stimmen. Mehr als die Hälfte der gülti-
gen Stimmen sind 6.606 Stimmen. 
 
Der Wahlausschuss stellte fest, 
 

 dass keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich vereint hat und 
damit eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen stattfindet, 

 dass der Bewerber André Dora (Wahlvorschlag Nr. 1) mit 6.600 Stimmen und der Bewerber Dr. 
Jürgen Wutschka (Wahlvorschlag Nr. 2) mit 5.013 Stimmen 

 
die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben und damit an der Stichwahl teilnehmen. 
 
Die Stichwahl findet am 15.06.2014 statt. 
 
 
 
Datteln, 02.06.2014 
 
 
 
 
Franke 
Beigeordneter als stellvertr. Wahlleiter 
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2. Wahlbekanntmachung zur Stichwahl des Landrats des Kreises Recklinghausen sowie des 

Bürgermeisters der Stadt Datteln am 15. Juni 2014 
 
 
1. Die Stichwahl des Landrats des Kreises Recklinghausen und des Bürgermeisters der Stadt 

Datteln findet am 15.06.2014 in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt. 
 
 
2. Das Gebiet der Stadt Datteln ist in 19 allgemeine Wahl- bzw. 21 Stimmbezirke eingeteilt.  

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten für die Hauptwahl am 25.05.2014 
bereits in der Zeit vom 21.04. bis 04.05.2014 übersandt wurden, sind der Wahl- bzw. Stimmbe-
zirk und Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Zur Stichwahl wird 
keine neue Wahlbenachrichtigung versendet. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum wählen, in dessen Wählerverzeichnis er ein-
getragen ist. Es gilt dasselbe Wählerverzeichnis wie bei der Hauptwahl. Die Wähler sollen die 
Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass/Identitätsausweis zur Wahl 
mitbringen. Falls die Wahlbenachrichtigung nicht mehr vorliegt, reicht der Personalausweis oder 
Reisepass/Identitätsausweis. 

 
 
3. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. 
 

 Sofern die Wahlberechtigung für beide Wahlen gegeben ist, hat der Wähler für jede der 
beiden Stichwahlen eine Stimme. Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber ge-
kennzeichnet werden. Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er den Namen des 
Bewerbers, dem er seine Stimme geben will, in dem dafür vorgesehenen Kreis ankreuzt oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber er seine Stimme geben möch-
te. 
 
Der Wähler erhält nach dem Betreten des Wahlraumes einen amtlichen Stimmzettel für jede 
Wahl, für die er wahlberechtigt ist. Er kennzeichnet den/die Stimmzettel in einer Wahlkabine des 
Wahlraumes, faltet ihn/sie so zusammen, dass bei der Abgabe von Umstehenden nicht erkannt 
werden kann, wie er gewählt hat und wirft den/die Stimmzettel in die Wahlurne. 
 
Die Stimmzettel unterscheiden sich farblich wie folgt: 
 

 orange mit schwarzem Aufdruck für die Wahl des Landrats und 

 weiß mit schwarzem Aufdruck für die Wahl des Bürgermeisters 
 
 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung der Ergebnisse im Stimm- bzw. Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt 
zum Wahlraum, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. Dies gilt 
auch für die Wahlhandlung der Briefwahlvorstände (siehe Ziffer 6). 

 
 
5. Wähler mit einem Wahlschein können in dem Wahlbezirk, für den der Wahlschein ausgestellt 

ist, durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirkes oder durch 
Briefwahl an diesen Wahlen teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag von der Gemeindebehörde die Briefwahlun-
terlagen (je einen amtlichen Wahlschein, Stimmzettelumschlag und Wahlbriefumschlag, amtli-
che Stimmzettel sowie ein Merkblatt). 
 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unter-
schriebenen Wahlschein ist der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle so rechtzeitig 
zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
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6. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr im Erdge-

schoss des Rathauses (Zimmer E.21 bis E.28), Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, zusammen. 
 
 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben.  

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht oder eine solche Tat versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
 
Datteln, 02.06.2014 
 
 
 
 
Franke 
Beigeordneter als stellvertr. Wahlleiter 
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3. Bekanntmachung des Ergebnisses für die Wahl des Rates der Stadt Datteln am 

25. Mai 2014 
 
 
Gemäß §§ 35 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 30.06.1998 (GV. NRW. S. 454, ber S. 509, 1999 S. 70) in der zurzeit geltenden Fassung – SGV. 
NRW. 1112 – in Verbindung mit §§ 63 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31.08.1993 
(GV. NRW. S. 592, ber. S. 967) in der zurzeit geltenden Fassung – SGV. NRW. 1112 – wird nachfol-
gend das vom Wahlausschuss der Stadt Datteln am 27.05.2014 festgestellte Ergebnis der Wahl des 
Rates der Stadt Datteln am 25.05.2014 bekannt gemacht: 
 
 
1. Ergebnisse und gewählte Bewerber/innen in den Wahlbezirken sowie aus den Reservelisten: 
 Die Zusammenstellung des amtlichen Ergebnisses zur Wahl des Rates ist als Anlage 1 beigefügt 

und Bestandteil dieser Bekanntmachung. Die Namen der in den Wahlbezirken sowie aus den 
Reservelisten Gewählten enthält Anlage 2, welche ebenfalls Bestandteil dieser Bekanntmachung 
ist. 

 
2. Sitzverteilung nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung: 
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands  - SPD - 16 Sitze 
 Christlich Demokratische Union Deutschlands  - CDU - 13 Sitze 
 Wählergemeinschaft Die Grünen - Grüne - 4 Sitze 
 Die Linke  - DIE LINKE - 2 Sitze 
 Unabhängige-Bürger-Partei - UBP -  1 Sitz 
 Freie Demokratische Partei - FDP - 1 Sitz 
 Wähler-Vereinigung Dattelner Stadt-Partei - WV DSP - 1 Sitz 
 
 
Hinweis 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 des Kommunalwahlgesetzes können gegen die Gültigkeit der Wahl 
 
 jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
 die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine Ent-
scheidung über die Gültigkeit der Wahl gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c des Kommunalwahlge-
setzes für erforderlich halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Datteln, Rathaus, Zimmer 
1.14, erstes Obergeschoss, Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
 
 
Datteln, 02.06.2014 
 
 
 
 
Franke 
Beigeordneter als stellvertr. Wahlleiter 
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Anlage 2 zur Bekanntmachung des Ergebnisses für die Wahl des Rates der Stadt 
Datteln am 25.05.2014 

     Gewählte Mitglieder in den Rat der Stadt Datteln 

 
Direkt gewählte Kandidaten: 

 

(Partei / Wählergrup-
pe) (Name, Vorname) Anschrift in Datteln 

1 CDU Tesmer-Bylebyl, Elisabeth St.Vincenz-Str. 20 

2 SPD Bludau, Susanne Mahlerstr. 76 

3 SPD Dora, André Alsenstr. 28 

4 SPD Schmitz, Ute Kreuzstr. 86 

5 CDU Dr. Bök, Patrick-Benjamin Zum Gutacker 11 

6 SPD Puksic-Hower, Willi E.-Von-Ketteler-Str. 9 

7 SPD Joswig, Felix Pascal Josefstr. 12 

8 CDU Benterbusch, Thomas  Westpreußenstr. 15 a 

9 CDU Joemann, Franz Josef Amandusstr. 25 

10 SPD Rusche, Helmut Kruppstr. 3 a 

11 SPD Bafs, Reinhold Bruchstr. 11 

12 SPD Mährmann, Marita Hagemer Kirchweg 31 

13 SPD Mährmann, Udo Hagemer Kirchweg 31 

14 SPD Lehmann, Joachim Theiheide 27 

15 SPD Jockheck, Peter Hagemer Kirchweg 39 

16 SPD Tjardes, Benjamin Flotowstr. 1 

17 SPD Klug, Claudia Mozartstr. 10 

18 CDU Sonderkamp, Rudolf Becklemer Weg 1 c 

19 CDU Dr. Wutschka, Jürgen Heinrichstr. 1 

Aus der Reserveliste gewählte Kandidaten: 

20 SPD Benterbusch, Heinz-Norbert  Marga-Meusel-Str. 37 

21 SPD Sancaktaroglu, Hakki Im Sattelkamp 17 

22 SPD Grüger, Karin Hagemer Kirchweg 28 

23 CDU Knepper, Doris Am Leinpfad 50 

24 CDU Deckmann, Walter Hedwigstr. 1 

25 CDU Möller, Ludger Zu den Höfen 3 

26 CDU Gollnick, Frank Hagemer Kirchweg 60 

27 CDU Gräuler, Stephan Wittener Str. 99 

28 CDU Aytekin, Muhammet Oelmühlenweg 28 

29 CDU Eigenbrodt, Karl-Heinz Alsenstr. 3 

30 WG Die Grünen Beckmann, Theodor Hagemer Kirchweg 95 

31 WG Die Grünen Lichtenthäler, Sigrid  Deipenwinkel 47 

32 WG Die Grünen El-Zein, Mohamad Pahlenort 2 

33 WG Die Grünen Hickert, Veronika Nonnenrott 14 

34 DIE LINKE Stehr, Hermann Höttingstr. 48 

35 DIE LINKE Willemsen, Petra Carl-Gastreich-Str.10 

36 UBP Ose, Hartmud Hagemer Kirchweg 31 

37 FDP Amsel, Peter Grüner Weg 63 b 

38 WV DSP Krause, Manfred Gottlieb-Daimler-Str. 2 
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4. Ergebnis der Wahl des Integrationsrates der Stadt Datteln am 25.05.2014 
 
 

Stimm-
bezirk  

Wahlbe-
rechtigte 

Wähler 
Wahlbeteili-
gung in % 

ungültige  
Stimmen 

gültige 
Stimmen 

Liste 
Gemeinsame 
Integration 

Aletin 
Kurtal 

1.1 739 61 8,25 6 55 28 27 

1.2 1017 116 11,41 17 99 47 52 

1.3  1004 99 9,86 3 96 68 28 

1.4  981 77 7,85 9 68 37 31 

Gesamt: 3741 353 9,44 35 318 180 138 

        
        
Sitzverteilung nach Hare-Niemeyer: 

 

    

Sitze vor 
dem 
Komma 

Sitze 
nach 
dem 

Komma 
  

   
      Gesamtsitze 

 Liste Gemeinsame 
Integration 6,2264 6 0 6 

 

Aletin Kurtal 4,3884 4 1 
1 (da Einzelbe-

werber) 
 

      
7 

 

        Aufgrund der Sitzverteilung sind gewählt: 
       

Liste Gemeinsame Integration Einzelbewerber 
      

Necdet Papurcu 
  

Aletin Kurtal 
 Ishak Caylak 

    Sabit Aslan 
    Selahattin Özcan 
    Harun Özcan 
    Mehmet Kandemir 
            

        
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 39 Kommunalwahlgesetz Einspruch eingelegt 
werden. Der Einspruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Wahlleiter, Rathaus, 
erstes Obergeschoss, Zimmer 1.14, Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, einzulegen. 

               

       Datteln, 02.06.2014 
              

                

        Franke 
       Beigeordneter als stellvertr. Wahlleiter 
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5. Sitzung des Wahlausschusses am 17.06.2014 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 
ber. S. 967) – SGV. NRW. 1112 – in der zurzeit geltenden Fassung gebe ich hiermit bekannt, dass der 
Wahlausschuss der Stadt Datteln am 
 
 
  Dienstag, 17.06.2014, 16.00 Uhr im  
  Sitzungssaal des Rathauses, Genthiner Str. 8, 45711 Datteln, 
 
 
zusammentreten wird. 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Feststellung des Ergebnisses der Stichwahl des Bürgermeisters der Stadt Datteln am 
15.06.2014 

 
2. Anfragen und Mitteilungen 

 
 
Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. 
 
 
 
Datteln, 02.06.2014 
 
 
 
 
Franke 
Beigeordneter als stellvertr. Wahlleiter 
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6. Einsichtnahme des Beteiligungsberichtes 2011 der Stadt Datteln 
 
 
Es wird bekannt gegeben, dass der Beteiligungsbericht 2011 der Stadt Datteln, entsprechend § 117 
Abs. 2 GO NRW im Rathaus, Zimmer E .23 zur Einsichtnahme bereit liegt. 
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7. Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur 

20. Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 93 
– Konversionsfläche Haard-Kaserne – der Stadt Datteln 

 
 
Der Rat der Stadt Datteln hat in seiner Sitzung am 14.05.2014 den Entwurf und die Begründung so-
wohl zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Datteln als auch zum Bebauungsplan Nr. 
93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne – der Stadt Datteln gebilligt und beschlossen, die Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur 20. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Datteln und zum Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne – durch 
Auslegung der Entwurfsunterlagen für die Dauer eines Monats durchzuführen. 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. mit §§ 5 und 9 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414). 
 
Der Geltungsbereich der 20. Änderung des Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans Nr. 93 – 
Konversionsfläche Haard-Kaserne – ergibt sich jeweils aus dem nachfolgenden Übersichtsplan. 
 
 

 

Übersichtsplan zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans und zum  
Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne –  
 
Der Flächennutzungsplan hat die Nachfolgenutzung für das aufgegebene Gelände der ehemaligen 
Haard-Kaserne am nord-westlichen Stadtrand zum Gegenstand. 
Hier soll die vorhandene Sonderbaufläche in Wohnbaufläche und eine kleine Mischgebietsfläche ge-
ändert werden. 
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Der Bebauungsplan hat darüber hinaus die Aufgabe den Bedarf an Wohnbauflächen demografisch 
angepasst zu ergänzen. 
 
Die Entwürfe der Bauleitpläne mit den Begründungen einschließlich der Umweltberichte, die Fachgut-
achten sowie die weiteren wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und 
die in den Plänen in Bezug genommenen technischen Regelwerke, insbesondere DIN-Normen, liegen 
in der Zeit vom 
 

16.06.2014. bis einschließlich 15.07.2014 
 
Im Rathaus der Stadt Datteln, Genthiner Straße 8, 45711 Datteln, 
Fachbereich 6 – Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung –  
II. Obergeschoss, Zimmer 2.25 (Stadtplanung) 
 
während der Dienststunden der Stadtverwaltung 
 
Montag und Mittwoch von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  

sowie von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 

Dienstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
 

Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr  
sowie von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

 
öffentlich aus. Die oben genannten Unterlagen können (mit Ausnahme der technischen Regelwerke, 
insbesondere DIN-Normen) vom 16.06.2014 bis einschließlich 15.07.2014 auch im Internet 
(http://www.datteln.de/9_Bauen_Wohnen/Aktuelle_Bauleitplanverfahren.htm) eingesehen werden. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind bei der Stadt Datteln verfügbar: 
 
 
I. Begründungen einschließlich der Umweltberichte zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans 

und zum Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne – (Planquadrat / Junges-
blut.Landschaftsarchitekt, Stand 22.04.2014). In den Begründungen und den Umweltberichten zu 
den Bauleitplänen werden u.a. die Bestandssituation und die Auswirkungen der Planungen auf 
die Schutzgüter Mensch und seine Gesundheit sowie Bevölkerung insgesamt, Tiere (insbesonde-
re die Tiergruppen Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien, Libellen, Makrozoobenthos, 
Rundmäuler und Fische), Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Land-
schaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, insbesondere aufgrund der mit dem Baugebiet verbunde-
nen Immissionen (zum Beispiel Gewerbelärm, Verkehrslärm, Baulärm,  Luftverunreinigungen, 
Gerüche) sowie sonstige Auswirkungen (zum Beispiel Wasserverunreinigungen, Beeinträchti-
gungen des Landschafts- und Ortsbildes, Bodenversiegelungen, Flächeninanspruchnahme und 
Inanspruchnahme von Biotopen) und deren Wechselwirkungen und Wirkungsgefüge untereinan-
der sowie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachtei-
liger Auswirkungen untersucht und bewertet. Weiterhin werden in den Begründungen und Um-
weltberichten die Möglichkeiten der Vermeidung von Emissionen, der sachgerechte Umgang mit 
Abfällen und Abwässern, die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, die Darstellungen 
von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, die Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät, die Bodeninanspruchnahme, die Umnutzung vorgenutzter Flächen, die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Erfordernisse des Klimaschutzes be-
handelt. Grundlage dafür bilden die nachfolgend näher beschriebenen Fachbeiträge, Gutachten 
und Stellungnahmen. 

  

http://www.datteln.de/9_Bauen_Wohnen/Staedtebauliche_Planungen.htm
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II. Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-

Kaserne – (Jungesblut.Landschaftsarchitekt, 22.04.2014) 
 

 Themen: Bewertung und Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft sowie Darstel-
lung der Ausgleichsmaßnahmen 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Tiere, Pflanzen, biologi-
sche Vielfalt, Boden, Wasser, Klima, Luft, Landschaft, die Vermeidung von Emissionen, die 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, Bodeninanspruchnahme, 
die Umnutzung vorgenutzter Flächen, die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich er-
heblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes. 

 
 
III. Fachgutachten und fachgutachterliche Stellungnahmen zur 20. Änderung des Flächennutzungs-

plans und zum Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne –  
 

1. Gutachterliche Stellungnahme zur Erschließung der Wohngebiete an der Hachhausener 
Straße (Bergische Universität Wuppertal, September 2013) 

 
 Thema: Untersuchung von Erschließungsvarianten unter Berücksichtigung einer Steige-

rung der Verkehrsmengen 
 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch und Tiere. 

 
2. Verkehrsuntersuchung zur Konversionsfläche Haard-Kaserne, Februar 2013 (Bergische Uni-

versität Wuppertal, Februar 2013) 
 

 Thema: Analyse der Verkehrsauswirkungen 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
3. Analyse der Schleichverkehre im Bereich der Hachhausener Straße (Bergische Universität 

Wuppertal, Februar 2013) 
 

 Thema: Analyse der Schleichverkehre 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der. §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
4. Ergebnisbericht zur Verkehrszählung an der L610 (Bergische Universität Wuppertal, Juli 

2013) 
 

 Thema: Analyse der Auswirkungen zweier Folgenutzungen, Neubaugebiet Westerkamp 
und ehemalige Ballonfabrik 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
5. Knotenpunktbetrachtung an der L610 (Bergische Universität Wuppertal, Juli 2013) 
 

 Thema: Auswirkungen an den Anschlusspunkten 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
6. Gutachterliche Stellungnahme zum Wiedereinbau geogener Böden in Straßen- und Kanalt-

rassen (Dr. Heckemanns & Partner, Januar 2014) 
 

 Thema: Erarbeitung eines Aufbereitungskonzeptes 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 
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7. Erstellung eines Aufbereitungskonzeptes (Dr. Heckemanns & Partner, November 2012) 
 

 Thema: Festlegung der kontaminationsbezogenen Randbedingungen 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
8. Schalltechnisches Gutachten – Immissionsprognose – (Richters&Hüls, Oktober 2013) 
 

 Thema: Ermittlung der Geräuschimmissionen durch den Betrieb des benachbarten Reit-
platzes 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1c BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
9. Schalltechnische Untersuchung (Heine+Jud, März 2013) 
 

 Thema: Analyse der Auswirkungen durch den Fahrverkehr auf der Hachhausener Stra-
ße 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
10. Schalltechnische Stellungnahme (Richters&Hüls, September 2013) 
 

 Thema: Ermittlung der Geräuschimmissionen durch den nördlich gelegenen Reitplatz 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
11. Geruchsgutachten (Richters&Hüls, Oktober 2013) 
 

 Thema: Untersuchung der Geruchsausbreitung durch die angrenzende landwirtschaftli-
che Nutzung 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1c BauGB: Mensch, Boden, Luft, 
Klima. 

 
 
IV. Stellungnahmen von Fachbehörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange aus der frühzeiti-

gen Beteiligung  gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 

1. Kreis Recklinghausen, Stellungnahmen vom 29.05.2013 
 

 Themen: Bodenschutz, Bodenverbesserung, Ab- und Oberflächenwasser Beseitigung, 
Landschaftsplanung, Landschaftsverträgliche Einbindung, Eingriffs- / Ausgleichsbilanzie-
rung, Artenschutz, Geruchsbelastung, Lärmbelastung, Freizeitlärm 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1a BauGB: Mensch, Tiere, Pflan-
zen, Boden, Luft, Klima. 

 
2. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Stellungnahme vom 03.05.2013 

 

 Thema: Immissionskonflikte zu Wohnen und Landwirtschaft 

 Betroffene Umweltbelange i. S. der §§ 1 Abs. 6 Nr. 7, 1c BauGB: Mensch, Lärm, Luft, 
Klima. 

 
 
V. Stellungnahmen von Bürgerinnen und Bürgern zu sämtlichen vorgenannten Themen und Um-

weltbelangen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
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Die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen werden ausgelegt. 
Es handelt sich dabei um die vorstehend aufgelisteten Dokumente I. – lV. sowie ausgewählte Stellung-
nahmen von Bürgerinnen und Bürgern aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und der ersten 
Auslegung der Entwürfe der Bauleitpläne gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 
 
Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist (16.06.2014. – einschließlich 15.07.2014) bei der 
Stadt Datteln 
 

 schriftlich an: Stadt Datteln, Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und Vermessung, Genthi-
ner Straße 8, 45711 Datteln, 
 

 mündlich zur Niederschrift in Raum 2.25, II. OG, Rathaus Datteln, Genthiner Straße 8, 45711 
Datteln, innerhalb der vorgenannten Dienststunden, 
 

 per E-Mail an: anregungen@stadt-datteln.de, 
 

 per Fax an: 02363/107-442, 
 

eingereicht werden. 
 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 3 Abs. 2  Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die 20. Änderung des Flächennutzungsplans und den Be-
bauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche Haard-Kaserne – unberücksichtigt bleiben können. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) unzu-
lässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können. 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Datteln zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
zur 20. Änderung des Flächennutzungsplans und zum Bebauungsplan Nr. 93 – Konversionsfläche 
Haard-Kaserne – wird hiermit ortsüblich öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
Datteln, 28.05.2014 

 
Wolfgang Werner 

Bürgermeister 
 


